
Solarprämie 

Checkliste   

Überprüfung Eignung des Gebäudes (geeignete Dachflächen, unbeschattet, 

 am besten Südost- bis Südwest-Ausrichtung). 

 

Offerte Installateur Gerne geben wir Ihnen die Adressen von unseren 

Marktpartnern. 

Baubewilligung  Die Bauverwaltung gibt Auskunft, ob eine Baubewilligung 

notwendig ist.  Das Einreichen des Baugesuches ist Sache der Bauherrschaft. 

 

Fördergelder Gemeinde  Bei einer öffentlichen Förderung ist das entsprechende Formular 

 bei der Gemeinde erhältlich. Eine Übersicht finden Sie auch 

 unter www.sses.ch. 

Förderantrag an Antragsformular einfach unter www.werkezuerichsee.ch     

Werke  am Zürichsee AG herunterladen, ausfüllen und abschicken. 

 

  
Solaranlage wird installiert Der Installateur führt die Arbeiten aus. 

  
Solaranlage in Betrieb nehmen Der Installateur überprüft den Betrieb der Solaranlage. 

 

Abnahmeprotokoll  Die Solarprämie wird nach Erhalt einer Kopie des Installations- 

 oder Abnahmeprotokolls auf Ihr gewünschtes Konto ausbezahlt. 

 

Auszahlung Förderbeiträge Die Werke am Zürichsee AG bezahlt – aufgrund des 

 Antragsformulars – die Solarprämie von CHF 1500.- pro Anlage 

 auf das Bank- oder Postkonto des Hausbesitzers ein. 

 Die Gemeinde bezahlt bei entsprechender Förderung und einem 

 gültigen Antrag den Förderbeitrag nach ihren definierten 

 Richtlinien aus. 

 

 Auskünfte Werke am Zürichsee AG, Energieverkauf 

 Freihofstrasse 30, 8700 Küsnacht 

 Tel. 043 222 32 32, Fax 043 222 32 98 

 kundendienst@werkezuerichsee.ch 

 

 


